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werben. SdEjneibergewerbe unb Mühenmacher Robert fich
nidtjt ohne ©tfolg beim S3unb für bie weitere S3erücf=

fichiigung ber Kleinmeifter eingefe&t gegenüber ber £en=
benj, fich borzugSweife an bte grofjen Konfeftionsfirmen
Zit fatten. S1IS gortfdhritt ift and) baS enblidje gu--
ftanbefommen beS ©ntwurfeS gu einem 33uttbeSgefe|
über bie beruftidbje StuSbilbung zu bezeichnen, ber nun
ber öffentlichen SDiSfuffion unterfteljt.

Sits äujjerft wichtige Sfrage ber nächften ,Qeit wirb
biejenige ber ©etreibeberforgung bezeichnet. SDr.

Dbtnga ftellt feft, baff ber ©ewerbeftanb einer Monopol»
löfung auS prinzipieller SBelt» unb StaaiSanfchauutig
heraus niemals werbe zuftimmen fönnen. S)er £mnb=
werfet fei ein greunb ber Sanbwirtfchaft unb bereit für
bie fÇorberung beS inlänbifchen ©etreibebaueS einzutreten;
ber SBeg aber bürfe nicht „einen weiteren unb zwar
ganz gewaltigen Schritt zur Staatsfozialifierung be=

beuten".
Sluf fantonalem S3oben haben fich bie ißräfiben»

tenfonferenzen ber SefttDnen unb 53erufSberBänbe,
bie in Jorgen, $üri<h, SBinterthur, SBefcifon unb SOÎeilen

abgehalten würben, aufferorbentlich bewährt. ISehanbelt
würben unter bem SSorfifs be§ Kantonalpräfibenten eib=

genöffifche, fantonate unb örtliche fragen, namentlich
auch folche ber Organifation. SSon heute noch aftueHem
3ntereffe ift bie bei Slnlafj btefer Konferenzen erhobene
gorberung, bie ©efchäftSIeitung beS SSerbanbeS über
alle SluSberfäufe zu orientieren, bie irgenbwte un»
forreft erfcheinen. StuS inbuftrieüen ©emeinben würbe
geflagt, bah ff<h bie Singefteilten zu ©infaufSgenoffen»
fchaften grofjen Stils zufautmentun unb bamit baS
Kleingewerbe fdtpbigen. 0ür bie SehrlingSwettbewerbe
würben allgemeine Richtlinien aufgefteKt, welche befon»
berS auch ben Slnteil be§ SehrmeifterS feftlegen.

Mit bem fantonalen Sugenbamt würbe ber Kontaft
burch Sifcungen aufrecht erhalten unb babei bie $ör=
berung ber RerufSwahlborbereitung begrübt. 2>aS

Sugenbamt fei beftrebt, bie Ueberorganifation, bie früher
©egenftanb ber Kritif war, abzubauen. Seitens ber
Sehrerfchaft foHte bor allem SlrbeitSpflidht unb SlrbeitS»
freube in ben Schülern gewecft unb nicht unterlaffen
werben, barauf hinzuweisen, bah es in jebem Seruf
gelte, ©nttäufchungen charafterfeft zu überwinben.

S)ie Rapporte ber einzelnen Seftionen, bie ber
Bericht furz zufammengefaht auch enthält, legen ein
erfreuliches Zeugnis ab bom ftaatspolitifchen Sntereffe
unb bom Schaffen in ben ©ewerbebereinen zu ©tabt
unb Sanb, beren ber Kantonalberbanb heute total 31
Zählt. SSerufSberbänbe finb 15 angefchloffen, auch hier
ergeben bie Berichte ein reges, inneres ßeben, baS [ich
nidE)t erfdjöpft in ber Sepanblung reiner StanbeSfragen,
fonbern auch allgemein gewerbliche unb politifche ißrob»
lerne in feinen SSetradjtungSfreiS zieht. SllleS in allem
beweift ber 53eri<ht, bah int §anbwerfer» unb ©ewerbe»
ftanb ztelbewuht gearbeitet wirb unb bah es mit ber
Sinficfjt, bah auch ber Mittelfianb fich zufammenfthliefien
muh, wenn er leben will, borwärts geht- SDiefer fnappe
SlnSzug möge bie ©ewerbetreibenben beftimmen, ben
mertbollen Bericht beS Kantonalpräfibenten felber zur
^anb zu nehmen unb aufmerffam zu lefen.

Aus der gewerblicöcn Redmpraxls.
©aftet ber $cmb»erïômetfter für bie oon einem feiner

Slngefteßten übernommenen a3erbinblichfeiten
©in £>anbwerfSmetfter, ber eine Reparaturwerffiätte

für Slutomobile betreibt, befctjäftigte nur einen Monteur
unb gelegentlich fetnen eigenen SSruber, einen ftetlungS=
lofen Spengler. 3n Slbwefenheit beS gerabe nerreiften

MeifierS fragte eines $ageS ein in einem RadEjbarort
weilenber Kunbe telephoned) in ber Reparaturwerfftatt
an, ob ein sur SluSbeffetung gegebenes Sluto wleberher--
gefteßt fei, ba eS brtngenb gebraucht werbe, unb ber
iöruber bes fpanbwetfSmeifters gab bie Slntwort, ber
SBagen werbe tu furent fettig fetn, er felbft werbe ihn
Zur Slblteferung bringen. ®aS gefchah auch, unb bei

biefer ©elegenheit gab.ber Kunbe bem Ueberbringer einen
anbern Kraftwagen zur SluSbefferung mit. Sluf ber
RücJfahrt flieh ber ben SBagen fühtenbe Spenglergehilfe
auf ber Sanhftrafje mit einem anbern ©efährt zufam
men unb ber zur Reparatur gegebene SÖSagen würbe
ftarf befdfjäbigt. @S fragte fich nun, wer für bte S3e^

fchabigung beS SlutoS aufzufommen h«be. ®er Qnhaber
ber Reparaturwerfftatte weigerte fich, ben Schaben zu
erfe^en, inbem er behauptete, fetn nur gelegentlich bet

ihm tätiger S3ruber fei nicht fein ©rffiHungSgehilfe im
Sinne beS ©efe^eë, unb wenn ber S3ruber biefem ben
SGBagen übergab, fo hübe er fidh felbft bie folgen z«zu=
fdhreiben unb müffe ben Schaben tragen. ®er Kunbe
Hagte ben ^anbwerîSmeifter auf Gscfat} be§ ihm ent»

ftanbenen Sc|aben§, unb währenb bte erfte Qnftanz ben
^anbwerîêmeifter antragSgemäh oerurteilte, hat bte zweite
§nftanz ben Slnfpruch für unbegrünbct erllärt. @8 ift
feftgefteüt, fo hetht e§ in ber S3egrünbung, bah ber be-

îlagte SReifter zu ber fraglichen ffeit oerreift war unb
mit feiner SSertretung niemanben beauftragt hatte. ®a
e§ fich um eine Heine, hanbwerfSmähig betriebene 9le^

paraturwerffiätte huubelte, fo rechnete ber Meifter für
bte furze 3ett fetner Slbwefenheit wohl nicht mit bem

©Ingang gröberer Reparaturen. SllS etne bewährte £>ilf8«
fraft fonnte auch ber SSruber beê SReifter S, ber nur auS-
hilfSweife bei ihm befchäftigt war unb feine orbnungS'
gemähe 33orbilbung hatte, ja nicht einmal eine Sepre
hinter fich h^tte, felbftänbig ein Automobil zu fahren,
nidhi angefeheu werben, unb e8 fann feine Rebe baoon
fein, bah biefem oon bem SJeflagten etne fiiUfchweigenbe
töertretungSooßma^t bei fetner Slbreife gegeben würbe.
SBoHte ber SReifter jemanben mit feiner S3ertretung be=

trauen, fo hätte er bazu boch fidherlich ben Monteur ge»

nommen, ber auf ©runb fetner techntfchen Kenntniffe ben
gefdhäftlichen Slnforberungen eher gewadhfen wäre. ®er
Kläger fonnte ben S3ruber beë beflagten MeifterS lebig=
lieh al§ Ueberbringer oon Rechnungen ober überhaupt
als 93oten. 9ludE) ber Umftanb, bah ber Sruber beS

Sellagten mit bem Kunben öfters telephoned) etwaS
©efdhäftlicheS befpradh, berechtigte ben Kunben feineSwegS
ZU ber Sinnahme, ber 33ruber fei zum Slbfchluf? eineS

oößig neuen Vertrages namens be§ 33eflagten berechtigt.
Racf) aüebem fann ber beflagte Meifter für ben bem
Kläger entftanbenen Schaben nid)t haftbar gemacht werben.

ßeia, Uermögeit a«$ — Abfällen.
MK. 3)te ©rfolge, bie ber lutomobilföntg gorb in

ber furzen geitfpanne eines MenfchenalterS erzielt h«*'
finb nachgerabe jebem Klnbe befannt. ^a, gerabe bie

Qugenb ift es, bie mit Seaeifterung alles oetfdf)Hngt
was oon gorbs Seben unb SÔerf Kunbe gibt, feien e§

feine eigenen 33ü<her, ober feien eS Sucher über ih"
unb fetne Unternehmungen. Unb eS ift recht fo, benn eS

fleht auher gwetfel, ba| wir ©uropäer oon gorb, oon
Slmerifa überhaupt nodh ungeheuer otel lernen fönnen.
Sin ber ©eneration, bte noch ^ SSorfrtegSzeit eriebb
flebt nodh P otel ©uropabünfel, fte hängt nodh aüzufeh*
am Sllthergebrachten, als bah fte f«h *>«3 ©Ute an beim
waS unS Slmerifa auf bem ©ebtete ber ißrobuftion
ReueS bringt, zunu^e machen fönnte. So ift eS benn
erfreulich, bah wenigftenS bie neue ©eneration biefeü
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werden. Schneidergewerbe und Mützenmacher haben sich

nicht ohne Erfolg beim Bund für die weitere Berück-
sichtigung der Kleinmeister eingesetzt gegenüber der Ten-
denz, sich vorzugsweise an die großen Konfektionsfirmen
zu halten. Als Fortschritt ist auch das endliche Zu-
standekommen des Entwurfes zu einem Bundesgesetz
über die berufliche Ausbildung zu bezeichnen, der nun
der öffentlichen Diskussion untersteht.

Als äußerst wichtige Frage der nächsten Zeit wird
diejenige der Getreideversorgung bezeichnet. Dr.
Odinga stellt fest, daß der Gewerbestand einer Monopol-
lösung aus prinzipieller Welt- und Staatsanschauung
heraus niemals werde zustimmen können. Der Hand-
werker sei ein Freund der Landwirtschaft und bereit für
die Förderung des inländischen Getreidebaues einzutreten;
der Weg aber dürfe nicht „einen weiteren und zwar
ganz gewaltigen Schritt zur Staatssozialisierung be-
deuten".

Auf kantonalem Boden haben sich die Präsiden-
tenkonferenzen der Sektionen und Berufsverbände,
die in Horgen, Zürich, Winterthur, Wetzikon und Meilen
abgehalten wurden, außerordentlich bewährt. Behandelt
wurden unter dem Vorsitz des Kantonalpräsidenten eid-
genössische, kantonale und örtliche Fragen, namentlich
auch solche der Organisation. Von heute noch aktuellem
Interesse ist die bei Anlaß dieser Konferenzen erhobene
Forderung, die Geschäftsleitung des Verbandes über
alle Ausverkäufe zu orientieren, die irgendwie un-
korrekt erscheinen. Aus industriellen Gemeinden wurde
geklagt, daß sich die Angestellten zu Einkaufsgenossen-
schaffen großen Stils zusammentun und damit das
Kleingewerbe schädigen. Für die Lehrlingswettbewerbe
wurden allgemeine Richtlinien aufgestellt, welche beson-
ders auch den Anteil des Lehrmeisters festlegen.

Mit dem kantonalen Jugendamt wurde der Kontakt
durch Sitzungen ausrecht erhalten und dabei die För-
derung der Berufswahlvorbereitung begrüßt. Das
Jugendamt sei bestrebt, die Ueberorganisation, die früher
Gegenstand der Kritik war, abzubauen. Seitens der
Lehrerschaft sollte vor allem Arbeitspflicht und Arbeits-
freude in den Schülern geweckt und nicht unterlassen
werden, darauf hinzuweisen, daß es in jedem Beruf
gelte, Enttäuschungen charakterfest zu überwinden.

Die Rapporte der einzelnen Sektionen, die der
Bericht kurz zusammengefaßt auch enthält, legen sin
erfreuliches Zeugnis ab vom staatspolitischen Interesse
und vom Schaffen in den Gewerbevercinen zu Stadt
und Land, deren der Kantonalverband heute total 31
zählt. Berufsverbände sind 15 angeschlossen, auch hier
ergeben die Berichte ein reges, inneres Leben, das sich

nicht erschöpft in der Behandlung reiner Standesfragen,
sondern auch allgemein gewerbliche und politische Prob-
leme in seinen Betrachtungskreis zieht. Alles in allem
beweist der Bericht, daß im Handwerker- und Gewerbe-
stand zielbewußt gearbeitet wird und daß es mit der
Einsicht, daß auch der Mittelstand sich zusammenschließen
muß, wenn er leben will, vorwärts geht. Dieser knappe
Auszug möge die Gewerbetreibenden bestimmen, den
wertvollen Bericht des Kantonalpräsidenten selber zur
Hand zu nehmen und aufmerksam zu lesen.

Nus Ser gewerblichen ffechttpraxis.
Haftet der Handwerksmeister für die von einem seiner

Angestellten übernommenen Verbindlichkeiten?
Ein Handwerksmeister, der eine Reparaturwerkftätte

für Automobile betreibt, beschäftigte nur einen Monteur
und gelegentlich seinen eigenen Bruder, einen stellungs-
losen Spengler. In Abwesenheit des gerade verreisten

Meisters fragte eines Tages ein in einem Nachbarort
weilender Kunde telephonisch in der Reparaturwerkstatt
an, ob ein zur Ausbesserung gegebenes Auto wtederher-
gestellt sei, da es dringend gebraucht werde, und der
Bruder des Handwerksmeisters gab die Antwort, der
Wagen werde in kurzem fertig sein, er selbst werde ihn
zur Ablieferung bringen. Das geschah auch, und bei

dieser Gelegenheit gab.der Kunde dem Ueberbrtnger einen
andern Kraftwagen zur Ausbesserung mit. Auf der
Rückfahrt fließ der den Wagen führende Spenglergehilfe
auf der Landstraße mit einem andern Gefährt zusam-
men und der zur Reparatur gegebene Wagen wurde
stark beschädigt. Es fragte sich nun, wer für die Be-
schädigung des Autos aufzukommen habe. Der Inhaber
der Reparaturwerkstätte weigerte sich, den Schaden zu
ersetzen, indem er behauptete, sein nur gelegentlich bet

ihm tätiger Bruder sei nicht sein Erfüllungsgehilfe im
Sinne des Gesetzes, und wenn der Bruder diesem den

Wagen übergab, so habe er sich selbst die Folgen zuzu-
schreiben und müsse den Schaden tragen. Der Kunde
klagte den Handwerksmeister auf Ersatz des ihm ent-
standenen Schadens, und während die erste Instanz den
Handwerksmeister antragsgemäß verurteilte, hat die zweite
Instanz den Anspruch für unbegründet erklärt. Es ist
festgestellt, so heißt es in der Begründung, daß der be-

klagte Meister zu der fraglichen Zeit verreist war und
mit seiner Vertretung niemanden beauftragt hatte. Da
es sich um eine kleine, handwerksmäßig betriebene Re-
paraturwerkstätte handelte, so rechnete der Meister für
die kurze Zeit seiner Abwesenheit wohl nicht mit dem

Eingang größerer Reparaturen. Als eine bewährte Hilss-
kraft konnte auch der Bruder des Meisters, der nur aus-
hilfsweise bei ihm beschäftigt war und keine ordnungs-
gemäße Vorbildung hatte, ja nicht einmal eine Lehre
hinter sich hatte, selbständig ein Automobil zu fahren,
nicht angesehen werden, und es kann keine Rede davon
sein, daß diesem von dem Beklagten eine stillschweigende
Vertretungsvollmacht bei seiner Abreise gegeben wurde.
Wollte der Meister jemanden mit seiner Vertretung be-

trauen, so hätte er dazu doch sicherlich den Monteur ge-
nommen, der auf Grund seiner technischen Kenntnisse den
geschäftlichen Anforderungen eher gewachsen wäre. Der
Kläger konnte den Bruder des beklagten Meisters ledig-
lich als Ueberbringer von Rechnungen oder überhaupt
als Boten. Auch der Umstand, daß der Bruder des
Beklagten mit dem Kunden öfters telephonisch etwas
Geschäftliches besprach, berechtigte den Kunden keineswegs
zu der Annahme, der Bruder sei zum Abschluß eines
völlig neuen Vertrages namens des Beklagten berechtigt.
Nach alledem kann der beklagte Meister für den dem
Kläger entstandenen Schaden nicht haftbar gemacht werden.

«eiâ. vermögen am — NbMen.
ÄK. Die Erfolge, die der Automobilköntg Ford in

der kurzen Zeitspanne eines Menschenalters erzielt hat,
sind nachgerade jedem Kinde bekannt. Ja, gerade die

Jugend ist es, die mit Begeisterung alles verschlingt
was von Fords Leben und Werk Kunde gibt, seien es

seine eigenen Bücher, oder seien es Bücher über ihn
und seine Unternehmungen. Und es ist recht so, denn es

steht außer Zweifel, daß wir Europäer von Ford, von
Amerika überhaupt noch ungeheuer viel lernen können-
An der Generation, die noch die Vorkriegszeit erlebt,
klebt noch zu viel Europadünkel, sie hängt noch allzusehr
am Althergebrachten, als daß sie sich das Gute an dem,
was uns Amerika auf dem Gebtete der Produktion
Neues bringt, zunutze machen könnte. So ist es denn
erfreulich, daß wenigstens die neue Generation diesen
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